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 Veröffentlicht am 04.07.2007

Norm

InvFG §29

MRK Art6 II5a4

Rechtssatz

Das Rechtsmittelverfahren in Verfahren, in denen - wie hier - die Klage an einen Repräsentanten nach § 29 InvFG

zugestellt werden soll, ist zweiseitig, weil damit in die als civil rights im Sinne des Art 6 EMRK zu quali8zierende

Rechtsstellung des behaupteten Repräsentanten eingegri:en wird. Diesem muss zur Wahrung der Chancengleichheit

Gelegenheit geboten werden, die im Rechtsmittel angeführten Gründe zu widerlegen, um eine Entscheidung zu seinen

Lasten durch die Überzeugungskraft seiner Gegenargumente zu verhindern.
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